
drückung praktiziert worden — es habe so­
wohl hell- als auch dunkelhäutige Herren und 
Sklaven gegeben. Unter der französischen 
Kolonialherrschaft seien die Emanzipation 
der Bevölkerung und die wirtschaftl iche Ent­
wicklung des Landes nicht vorangetrieben 
worden. Auch die Unabhängigkeit brachte 
nicht den gewünschten Erfolg — bis in die 
sechziger Jahre fanden Sklavenverkäufe 
statt. Erst in den letzten Jahrzehnten, in de­
nen das traditionelle Wirtschaftssystem von 
einer moderneren Wirtschaftsstruktur abge­
löst wurde und sich das Land ausländischen 
Einflüssen mehr öffnete, setzte allmählich ein 
Wandel ein und die Sklavenarbeit wich der 
Lohnarbeit. Doch noch immer, räumte der 
Vertreter Mauretaniens ein, fänden sich in 
seinem Land Situationen wirtschaftl icher Ab ­
hängigkeit, die der Sklavenhaltung nahekom­
men. Vor allem in ländlichen Gegenden leb­
ten ehemalige Sklaven in der Familie ihrer 
früheren Herren; sie hätten an deren Lebens­
standard zwar teil, verrichteten aber die 
gleichen Arbeiten wie eh und je. 
Vor diesem Hintergrund sei die Deklaration 
vom 5. Juli 1980 zu verstehen, die einen um­
fassenden Rahmen für den Kampf gegen 
sklavereiähnliche Praktiken und jede Form 
der Unterentwicklung — das eigentliche Pro­
blem — abgeben solle. Der mauretanische 
Beobachter unterstr ich die Bedeutung inter­
nationaler Hilfe und betonte die absolute Ko­
operationsbereitschaft seiner Regierung mit 
der Weltorganisation. Enttäuscht zeigte er 
sich von der Haltung einiger westl icher Län­
der, die von einer von ihnen initiierten Ant i ­
Sklaverei-Kampagne nicht weniger schamlos 
profit ierten als früher vom Sklavenhandel. 
III. So fand denn auch der von drei Mitarbei­
tern und einem Vertreter der Anti-Sklaverei-
Gesellschaft begleitete Experte der Unter­
kommission, der Belgier Marc Bossuyt, bei 
seinem Besuch im Lande vom 13. bis 24. Ja­
nuar 1984 große Unterstützung seitens der 
mauretanischen Regierung. Seine Ankunft 
und der Verlauf des Besuches wurden von 
Presse, Radio und Fernsehen in die Öffent­
lichkeit getragen. Für die Anfert igung seines 
Berichts über die Situation im Lande (UN-
Doc.E/CN.4/Sub.2/1984/23 v. 2.7.1984) wa­
ren Gespräche mit der Regierungsspitze so­
wie Behörden von großem Nutzen. Auf sei­
nen Reisen durch Mauretanien hatte er zu­
dem Gelegenheit, Personen seiner Wahl zu 
treffen, so Angehörige religiöser Gruppen, 
Wissenschaftler, Gewerkschaftsmitgl ieder 
sowie ehemalige Sklaven (Harratin). 
Da Sklavenhaltung auch einen rechtl ichen 
Status umschreibt, ist ihre offizielle Abschaf­
fung durch die Deklaration von 1980 und 
durch die nachfolgende Verordnung vom 
9. November 1981 nach Meinung des Exper­
ten in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. 
Nunmehr gelte es allerdings, die wirtschaft l i­
che und soziale De-facto-Benachteil igung 
der Freigelassenen zu beseit igen. Der Ex­
perte regte die Herausgabe eines Rundbrie­
fes an die Behörden an, worin noch einmal 
die Illegalität der Sklavenhaltung betont und 
zur Anzeige etwaiger Zuwiderhandlungen 
aufgerufen werden soll. 
Richter und Kadis wurden bereits Mitte 1981 
vom Justizminister angewiesen, bei ihrer Ur-
teilsf indung strikt die Prinzipien der Deklara­
t ion zu beachten. Eine der wicht igsten Maß­
nahmen zur Beseit igung der Folgen der Skla­
verei ist die Agrarreform. Im Mittelpunkt 
steht hier die Verordnung vom 5. Juni 1983, 

die jedem mauretanischen Staatsangehöri­
gen den Erwerb von Grundbesitz ermögl icht; 
Privateigentum wird unter Hervorhebung der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums anerkannt. 
Wichtig ist auch ein gleicher Zugang zu Aus­
bildungsplätzen. Der notwendige Ausbau 
des Erziehungswesens — derzeit gehen 
30 vH der Kinder im entsprechenden Alter 
zur Schule — wird durch die schlechte Fi­
nanzlage des Staates e rschwer . 
In einem so sehr auf den Islam bezogenen 
Staat wie Mauretanien spielt die Haltung der 
Geistlichkeit eine entscheidende Rolle. So 
wurden beispielsweise die islamischen Juri­
sten vor Veröffentl ichung der Deklaration 
konsult iert; auch die konservativeren hielten 
sie unter der Bedingung für vereinbar mit 
Scharia und Koran, daß den früheren Skla­
venhaltern eine staatliche Entschädigung ge­
zahlt würde. Letzteres ist allerdings umstrit­
ten, da man eher die vormals Ausgebeuteten 
einer Kompensation für würdig befinden 
könnte. Mangels entsprechender Anträge 
wurde dieses Problem aber noch nicht prak­
t isch; dies liegt wohl daran, daß keiner der 
früheren Eigentümer nachweisen kann, daß 
der Erwerb von Sklaven entsprechend den 
spezif ischen Vorschrif ten der Scharia erfolgt 
war. 

Der Experte schloß seinen Bericht mit dem 
dringenden Appell an alle Staaten, Maureta­
nien großzügig und wirksam zu unterstützen 
— für die Überwindung der Folgen der Skla­
verei sei die Verbesserung der wirtschaft l i­
chen Gesamtsituation entscheidend, was 
nicht ohne Hilfe seitens der internationalen 
Gemeinschaft mögl ich sei. 
Die Unterkommission, die sich lobend über 
die gute Zusammenarbeit mit Mauretanien 
äußerte, sieht diesen Fall als Vorbild für künf­
tige Aktivitäten der Vereinten Nationen im 
Kampf gegen Sklaverei und ähnliche Abhän­
gigkeitssituationen an. 

Martina Palm • 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 

Kokos-Inseln: Selbstbestimmungsrecht durch 
den Anschluß an Australien verwirklicht (6) 

Die Auffassung, daß das Volk der Kokos-
(Keeling-)lnseln durch seinen Entscheid zum 
Anschluß an Australien »sein Recht auf 
Selbstbest immung gemäß den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen und der in 
Resolution 1514 (XV) der Generalversamm­
lung enthaltenen Erklärung über die Gewäh­
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker ausgeübt hat«, hat sich die Gene­
ralversammlung der Vereinten Nationen in ih­
rer am 5. Dezember 1984 einvernehmlich ver­
abschiedeten Resolution 39/30 zu eigen ge­
macht. Damit entfällt auch die Pflicht der bis­
herigen Verwaltungsmacht, gemäß Artikel 
73e der UN-Charta dem Generalsekretär re­
gelmäßig über das Gebiet zu berichten. 
Kenntnis genommen wurde von den Zusi­
cherungen der australischen Regierung, »die 
kulturelle Identität, das Kulturerbe und die 
Kulturtradit ionen der auf den Kokos-Inseln 
lebenden Menschen in ihrer Einzigartigkeit 
zu bewahren«. 
Die 14 Quadratki lometer große Inselgruppe 
(27 Koralleninseln, von denen nur zwei stän­
dig bewohnt sind) liegt rund 2770 km nord­
westl ich der australischen Stadt Perth und 

960 km südwestl ich von Java im Indischen 
Ozean. Ihren Namen verdankt sie einerseits 
der Vegetation, die wegen der Bodenbe­
schaffenheit hauptsächlich aus Kokospalmen 
besteht, andererseits William Keeling, einem 
Kapitän der Ost indischen Handelsgesell­
schaft, der die Inseln 1609 entdeckte. Einzi­
ger Industriezweig ist die Weiterverarbeitung 
von Kokosnüssen zu Kopra, die größtenteils 
nach Singapur export iert wird. Die Hauptein­
kommensquel le stellen jedoch heute ver­
schiedene Tätigkeiten für die Verwaltungsbe­
hörden dar. Wegen des geringen Ausmaßes 
landwirtschaftl icher Nutzung des Gebiets 
werden Frischobst und -gemüse wie auch 
die weiteren Güter des täglichen Bedarfs aus 
Australien import iert. Untersuchungen im 
Hinblick auf eine Diversifizierung der Wirt­
schaft werden deshalb angestellt. 
Die Inseln blieben bis 1826 unbewohnt, als 
ein englischer Händler und Abenteurer, 
Alexander Hare, eine erste Siedlung grün­
dete und malaiische Arbeiter zum Betreiben 
einer Kokosplantage auf die Inseln brachte. 
Die heutige Bevölkerung (etwa 350 Kokos-
Malaien) stammt größtenteils von ihnen ab. 
Eine zweite Siedlung wurde 1827 von John 
Clunies-Ross, einem schott ischen Seemann 
und Geschäftspartner Hares, errichtet. Zwi­
schen den beiden >Königen der Kokos-In­
s e l n entspann sich bald ein erbitterter Streit 
um die Landbesitzrechte, der damit endete, 
daß Hare 1831 die Inseln verließ und Clunies-
Ross als De-facto-Herrscher zurückbl ieb. 
Auf Betreiben von Clunies-Ross wurden die 
Inseln 1857 zu bri t ischem Besitz erklärt. Seit­
her wurde die Verwaltung von wechselnden 
Seiten ausgeübt: zeitweise von Ceylon, von 
den >Straits Settlements< bzw. von Singapur 
aus. 1886 übertrug die Krone alles Land der 
Inseln an Clunies-Ross und seine Erben. 
1955 wurde Australien die Verwaltung des 
Gebiets übertragen. Die australische Regie­
rung erwarb 1978 das Land von den Erben 
des John Clunies-Ross. Im Juli 1979 wurde 
ein Insel-Rat gebildet, um den australischen 
Bevollmächtigten in Fragen der malaiischen 
Gemeinschaft zu beraten. 
Der erste Schritt zur Entkolonisierung wurde 
1974 unternommen, als eine UN-Mission die 
Inseln besuchte und der australischen Regie­
rung unter anderem empfahl, die Abhängig­
keit der malaiischen Bevölkerung von den 
Glunies-Ross-Erben, die nach wie vor das 
Wirtschaftsleben beherrschten, zu beenden. 
Entsprechende Schritte wurden von der 
australischen Regierung eingeleitet. Ein wei­
terer Besuch einer UN-Mission fand 1980 
statt. Am 7. Dezember 1983 würdigte die 
38. Generalversammlung in Beschluß 38/412 
die Tatsache, daß Australien direkt mit den 
Vertretern der Bevölkerung der Inseln in Ver­
handlungen über ein Referendum hinsichtl ich 
des künftigen Status der Inseln eingetreten 
war. Sie ermächtigte den Generalsekretär 
durch Beschluß 38/420, ein weiteres Mal eine 
Besuchsdelegation zu entsenden. In dem am 
6. April 1984 durchgeführten Referendum 
sprachen sich 87,7 vH der Bevölkerung für 
den Anschluß an Australien aus. Die UN-
Delegation bestätigte in ihrem Bericht an die 
39. Generalversammlung dessen ordnungs­
gemäßen Ablauf. Sie empfahl die Einstel­
lung der Erörterung der Frage der Kokos-
(Keeling-)lnseln, da die Bevölkerung ihr 
Recht auf Selbstbest immung ausgeübt habe 
— welchem Rat die 39. Generalversammlung 
dann gefolgt ist. . Isolde Kurz • 
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